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Instruktion fiir den Urner Abgeordneten
zum Syndikat
von 1758 zu Bellenz (Bellinzona)

Von Carl Franz Miiller

Unter den ennethirgischen Vogteien der alten Eidgenossenschaft
interessieren uns Urner vor allem diejenigen von Bellenz, Bollenz
(Blenio) und Riviera, welche nur den Orten Uri, Schwyz und Nid-
walden gehorten. Sie wurden meist «dritthalbbortische Vogteien»
genannt, im Gegensatz zu denjenigen von Lauis (Lugano), Men-
dris(io), Luggarus (Locarno) und Main- oder Maggia-Tal, woran XII
Orte (d. h. alle XIII alten Orte ausser Appenzell) beteiligt waren.

Die Verwaltung aller ennetbirgischen Vogteien geschah durch
Landvogte, unter Beizug von Behorden, Beamten und Parlamenten
oder Landsgemeinden der ortsansidssigen Angehorigen, wie die «Un-
tertanen» normalerweise benannt wurden. Aufsichtsbehorde waren
die Syndikate oder Jahrrechnungen, wozu Vertreter aller herrschen-
den Orte abgeordnet wurden, welche sich alljahrlich in Bellenz, resp.
Lauis und Luggarus besammelten — die Landvogte mit Sitz an den
drei Tagungsorten fithrten den Titel Commissario, resp. Capitaneo
generale (Lugano) — um Abrechnungen zu kontrollieren, in Krimi-
nal- und Malefizsachen zu urteilen und tiber Rekurse gegen Ver-
fiigungen der Landviogte und ihrer Beamten zu entscheiden, Letzte
Instanz in Differenzen war die Tagsatzung.

Die besonders engen Beziehungen zwischen Uri und Bellenz be-
gannen spitestens mit der definitiven Erwerbung des «nobile borgo»
ao. 1500, woran Landammann Andreas von Beroldingen, einer der
prominentesten Vertreter der traditionellen ennetbirgischen Politik
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Uris, ausschlaggebend beteiligt war. Das Verwachsen einer ganzen
Anzahl von Familien urnerischer Herkunft — wir erwiahnen nur die
Jauch, von Mentlen und Simmen — mit Bellenz als zweiter Heimat,
war nur eines der vielfachen Ergebnisse dieser Verbundenheit.

Ohne auf das Verhilinis zwischen regierenden Orten und Land-
vogteien niher einzutreten, mochten wir kurz darauf hinweisen, dass
im allgemeinen die Privilegien und alten Statuten der Vogteien
respektiert wurden. In Uri hatten z. B. am 28. Juni 1554 (!) Land-
ammann und «Landtliitt» beschlossen, «deren von Lyffinen Land-
buch ... gegen unserem (urnerischen) Landbuch, wo es von Notten
(zu) corrigieren»; dazu muss immerhin bemerkt werden, dass Livi-
nen, ebenso wie Ursern, als ein Teil des Kanton Uri galt. In den dritt-
halbértischen Vogteien war nicht ein einzelner Ort Herr und Meister,
so dass die «Angehorigen» bei Missachtung ihrer Statuten auf Unter-
stiitzung von der einen oder anderen Seite rechnen konnten.

Werfen wir vorerst einen Blick auf die Landvogte von Bellenz,
Bollenz und Riviera von ca. 1758, deren Amtsdauer ordnungsgemaiss
mit dem Syndikat, also Ende August, begann und zwei Jahre dauerte
In Bellenz finden wir ab 1756 den Nidwaldner Josef Remigi Zelger
und ab 1758 den Urner Josef Anton Arnold als Kommissir; zu Osogna
residierten als Landvogt der Riviera — mit dem Recht, zwei Jahre
spiater zum «commissario» in Bellenz zu avancieren — ab 1756 Josef
Anton Arnold und ab 1758 der Schwyzer Johann Franz Kamer; ab
1756 amtete der Nidwaldner Karl Josef Zelger und ab 1758 der
Urner Jakob Anton Gamma zu Lottigna, als Vogt von Bollenz

(Blenio) 1)

1) Josef Anton Arnold «von Spiringen», Landschreiber zu Uri und des Rats,
verehelicht 1. mit Magdalena Piintener, 2. mit Franziska Krus, wurde 1763 Leute-
nant der pipstlichen Garde zu Ravenna und 1766 Hauptmann derjenigen zu Bo-
logna (1 1780 zu Altdorf). — Jakob Anton Gamma erfreute sich 1748—1756 als
Landvogt zu Livinen nicht gerade allgemeiner Beliebtheit; spiter wurde er trotz-
dem Ratsherr und 1764 Landvogt im Maintal. — Hauptmann Johann Franz Kamer,
des Rats, war u. a. schon 1752 Vogt der Riviere und 1754 Kommissir zu Bellenz;
1748 treffen wir ihn bereits als Landvogt im Maintal. — Von den beiden Zelger
bemiihte sich Josef Remigi besonders um das Wohl der Riviera, deren Statuten er
1762 abschrieb; wie sein Vater war er u. a. Landvogt der Riviera (1754, 1760 und
1766), Kommissiir zu Bellenz (1756, 1762 und 1768) und 1773 Gesandter zum Syn-
dikat zu Bellenz. Karl Josef Zelger war bereits 1753 Gesandter nach Bellenz.
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Einen Anhaltspunkt fiir die Bedeutung, welche in den dritthalb
Orten der Charge eines Ehrengesandten zu den Jahrrechnungen oder
Syndikaten in Bellenz beigelegt wurde, geben uns u. a. die Namen
dieser Gesandten. Wir kennen als solche u. a. pro 1757: Ratsherr
Alexander Bessler von Uri, Landschreiber Roman Weber von Schwyz
und Landsfiahnrich Felix Lorenz Biinti von Nidwalden; pro 1758:
Fiirsprech Karl Josef Jauch von Uri, Josef Karl Ulrich von Schwyz
und Pannerherr Johann Ludwig Alois Lussy von Nidwalden; pro
1759: Grossweibel Franz Georg Muheim von Uri, Ratsherr Felix
Abyberg von Schwyz und Ratsherr Jost Melchior Kislin von Nid-
walden.

Ihnen gegeniiber miissen die Abgeordneten zu den jeweilen unge-
fahr gleichzeitig abgehaltenen Syndikaten zu Lauis und Luggarus als
erheblich gewichtigere Personlichkeiten gelten. Als einer der Griinde
dafiir diirfen wehl die hoheren Einkiinfte aus den bedeutend grosse-
ren XII ortigen Vogteien erwihnt werden; anderseits entstanden
durch das Angrenzen dieser letzteren Vogteien an Mailand ofters
Differenzen von gesamteidgendssischer Bedeutung. Und das Syndi-
cat zu Bellenz war eine Vorstufe fiir Betatigung in der eidgendssischen
Politik. %)

Bevor wir die Instruktion fiir den Gesandten Uris zum Syndikat
von 1758 in Bellenz behandeln, méchten wir uns kurz mit der Person
des betreffenden Abgeordneten oder Ehrengesandten befassen: Fiir-
sprech und Kapitinleutenant Karl Josef Jauch (* 20. VII. 1728,
+ 18. VIII. 1783), war ein Sohn des Landammanns Johann Sebastian
Jauch (1 1731), welcher durch seine dritte Ehe, mit einer Tochter
des Landvogts Johann Anton Truttmann, in den Besitz des bekann-
ten Jauch’schen Hauses an der Hellgasse zu Altdorf gelangte. Blut-
jung war Karl Josef in spanische Dienste getreten, zeichnete sich bei
verschiedenen Aktionen im osterreichischen Erbfolgekrieg aus und

2) Als Abgeordnete zu den Syndikaten von Lauis und Luggarus wurden u. a.
delegiert: pro 1757 von Uri Landammann Josef Martin Fridolin Brand, von Schwyz
Landammann Karl Dominik Jiitz und von Unterwalden Zeug- und Bauherr Maurus
Josef Lussy; pro 1758 von Uri alt Landammann Josef Martin Fridolin Brand, von
Schwyz Statthalter Karl Reding von Biberegg und von Unterwalden alt Land-
ammann und Landeshauptmann Franz Leonz Bucher; pro 1759 von Uri Land-
ammann Johann Peter Brand, von Schwyz Landammann Felix Ludwig Weber und
von Unterwalden alt Landammann und Landeshauptmann Johann Peter von Fliie.
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wurde, nach Hause zuriickgekehrt, 1751 Landesfiirsprech. Ao. 1758,
1761 und 1763 wurde er zum Syndikat nach Bellenz und 1766 zu
demjenigen von Lugano und Locarno delegierte. Von 1768 bis 1780
war er Seckelmeister und von 1780 bis 1782 Landammann.

Aus seiner Ehe mit Rosa Dominika Crivelli, einer Tochter des
Landammanns Franz Maria Crivelli, entsprossen zwei Sohne und
zwel Tochter. Der jingere dieser S6hne, Dorfvogt Franz Maria Jauch,
erwarb um 1812 das nachmalige Haus «zum Schiitzengarten» und
hinterliess keine Enkel. Der altere Sohn, Hauptmann Josef Leonz
Jauch (1763—1808), begriindete eine kurzlebige spanische Linie der
Familie Jauch; sie erlosch bereits mit dem dritten Sohn ihres Be-
griinders, dem General Carlos Maria Jauch von Uri (* 1806), welcher
1890 «als letzter seines Geschlechtes in Spanien und zugleich als der
letzte Schweizer-General des spanischen Konigreiches» zur grossen
Armee abberufen wurde.?)

Der Vollstindigkeit halber sei noch der bekannteste Bruder unse-
res Gesandten erwihnt, der Landammann Josef Stefan Jauch (71800),
der Begriinder der heutigen Altdorferlinie der Jauch. Bei Land-
ammann Josef Stefan Jauch iibernachtete am 26. September 1799 der
russische Generalissimus Fiirst Alexander Suworoff, anlisslich seines
beriihmten Zuges gegen die Franzosen.

Aber um endlich zum eigentlichen Thema unserer Ausfithrungen
iiberzugehen: es ldsst sich ungefihr vermuten, auf welchen Umwegen
die Instruktion fiir den Urner Gesandten zum Bellenzer Syndikat
von 1758 ca. 200 Jahre spater in eine Art Keller am hintern Reistweg
zu Altdorf geriet. Wohl kaum via Madrid oder Barcelona. Aber
schlussendlich hat dieses Aktenstiick nunmehr im Staatsarchiv Uri
einen sicheren Zufluchtsort gefunden. Zwar kann es nicht als kalli-
graphisches Kunstwerk gelten — bekriftigt wurde es allerdings mit
dem schonen Landes-Siegel von 1748 (vergleiche Friedr. Gisler:
«Wappen und Siegel des Landes Uri», Nr. 10)— und die Anschrift
lautet kurz und biindig: «Instruction.» Aber die elf Folioseiten (eine
einzige Zeile ist durchlochert) mit der bekannten schwungvollen und
leserlichen Schrift von Landschreiber Johann Bartholomius Gerig

(1713—1785) enthalten doch allerlei Interessantes. Nicht nur der

%) Vergl. dazu die Arbeit von Dr.Paul Aschwanden, Zug: «General Carlos Maria
Jauch von Uri», erschienen 1940 (separat und Geschichtsfreund, Band XCIV).
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Unterschied von 1758 und 1958 fillt auf, das ehemalige System, wo-
nach einem Abgeordneten seine Kompetenzen bis in alle Details
genau umschrieben wurden, im Gegensatz zum heutigen, sondern
auch die Verwendung von zahlreichen Ausdriicken aus dem lialie-
nischen oder dem Dialekt von Bellinzona.

Die Interpretation der Ausdriicke Burren, Burradori und Trani
mussten wir uns von kompetenter Seite begutachten lassen. « Burren»
ist eine Verdeutschung des bellinzonesischen «bura» (tronco d’albero
sfondrato, pronto per la segheria) und bedeutet Tramel; «Burradori»
(buradu, uomini incaricati del trasporto delle bure) sind dement-
sprechend Holz-, resp. Triamel-Fuhrleute. Dass damals ein eigener
«Burrenzohl» bestand, zeugt fiir einen bedeutenden Transit von Bau-
holz durch Bellenz, obschon dieser «Tramelzoll» u. W. bisher kaum
Beachtung gefunden hat. Die Interpretation von «Trani» als «travi,
Balken (evtl. traui geschrieben, tronchi gia squadrati) muss als die
gegebene gelten. Landschreiber Gerig schrieb allerdings Uri, und,
unser oder Underwalden ete. mit v und die u mit einem deutlichen
«Bogli»; aber iiber seine Trani statt Travi brauchen wir doch nicht
zu stolpern.

Der Aufgabe Bellinzonas als Talsperre dienten schon vor 1500
nicht nur die drei bekannten Schlosser und die Stadtmauer mit ihren
drei «Porthen»; eine grossziigig angelegte Sperrmauer, die Murata,
durchquerte vom Schloss Uri ausgehend die Talebene und endete am
Tessin mit der «Torretta», einem grossen Turm, und einer Hafen-
anlage. Die bis 5 m hohe Murata war iiber 1 km lang, mit 16 Tirm-
chen bewehrt und mit einer befestigten Toranlage, dem Portone
(Dialekt: Portun) versehen, welche erst 1869 abgerissen wurde. Um
1758 war die Murata mehr ein Hindernis fiir das Umgehen der Zoll-
statte Bellenz, als eine Wehranlage in ihrem urspriinglichen Sinne.
Trotzdem legte man noch 1758 und spiter der Erhaltung der alten
Befestigungen grosse Bedeutung bei, wofiir u. a. die wiederholten
Erwéhnungen der «Porthen» oder Stadttore und des «Portun» oder
Portone in der Instruktion aus diesem Jahre sprechen.

Bei den verschiedene Male erwdhnten Chicherio’s — auch fiir den
Erzpriester in Art. 44 der Instruktion kommen nur Carlo Francesco
oder Giovanni Francesco Chicherio in Frage — und der «Jungfrau
Mol» oder richtig Molo, Professin im Frauenkloster S. Lucia zu Mai-
land, handelt es sich um Mitglieder von zwei der iltesten und bekann-
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testen Familien von Bellenz. Hingegen konnten wir den Hauptmann
Martinelli (Art.41) nirgends einreihen. Aber ein Giacomo Straz(z)ino
wird 1749 als einer der beiden Consoli (Gemeindeprisidenten) von
Semione genannt und konnte mit demjenigen von 1758 (Art. 46)
identisch sein. Dass es sich bei dem Martin Trepp von Rheinwald
(Art. 42) um den gleichnamigen Landammann von 1768 dieses Hoch-
gerichtes handelt, diirfte nicht ausgeschlossen sein.

Gegeniiber den 51 Artikeln der nachstehenden Instruktion werden
in «Eidgenossische Abschiede», Bd. VII, Abt. 2, Seite 1054/55, nur
12 Paragraphen als Verhandlungsgegenstinde erwéhnt: Besichtigung
der Stadtgraben zu Bellenz, Augenschein zu Cadenazzo und Inspek-
tion des Dragonato-Wildbachgebietes; sodann Abnahme der ver-
schiedenen Rechnungen, worin u. a. die Faktoren Chicherio, von
Mentlen und Jauch figurieren; «ad referendum», also den Obrig-
keiten der regierenden Stinde durch ihre Abgeordneten zur Ent-
scheidung «heimzubringen» blieben die Fragen des Entfernens von
Efeu am grossen Turm des Schlosses Schwyz, der Reparatur eines
Gewolbes beim sog. Lauiser-Tor, der Bewilligung einer Anwendung
des Lauiser-Kurses fiir die verschiedenen Geldsorten und der Schaf-
fung eines neuen Auslaufes fiir den Dragonato-Wildbach. Es diirfte
sich daher lohnen, die 51 Artikel der Urner Instruktion pro 1758 zu
durchgehen, um so ein plastischeres Bild der damaligen Verhilinisse
zu erhalten.

INSTRUCTION

dessen, so der hochgeachte, wohledle und weise Herr Landtsvorsprech
Carl Joseph Jauch auff den gewohnlichen Syndicaten (zu) Bellentz,
Bollentz und Revier als Abgesandter diss 1758te Jahr fiir unser Ohrt
zu verrichten hat.

(25. August bis 12. September 1758.)

Erstlichen werden Ihr dennen andern beiden Herren Ehrengesand-
ten loblich mitregierenden Ohrten Schweitz und Underwalden nit
dem Kernwaldt, auch zu Handen dero Herren Principalen unser
freiindtlichen Gruess und Dienst vermelden, sodan auch allerseits
unsern g(etreuen)l(ieben) Angehorigen gesagten Herrschafften unse-
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rer viterlichen Gnadt, Hilff und Gewogenheith, auch all(en) hoch-
oberkeitlichen Schutzens und Schirmbs versicheren.

2. Werden Ihr nach Gewohnheith nit allein dennen Kirchen-,
Spithal- und Cammerrechnungen beywohnen, und dero specificate
Begehren, so es notig finden, sondern auch das Erforderliche verordt-
nen, das wohl verwaliet, und alles angewendt werde, wo und wie
gestifftet ist.

3. Werden Ihr uns Copiam der (allgemeine Landvogtei-Verwal-
tungs- oder) Cammer-Rechnung und Quinternet (quinterno, Heft,
Biichlein) der Buessen hinderbringen.

4. Werden Ihr die Stattgriben, Mauren und Porthen besichtigen,
und die nothwendige Verbesserung vorkehren lassen; die Mauren
und Hdidg under dem Portun (Portone) betreffend, lassen wie es
fiir unser Ohrt bey unserem Befinden auff gehaltener dreyohrtischer
Conferenz den 20 Martij ao. 1725 bewenden, also das(s) das, wegen
Versicherung old Verhinderung der Abweichung des Zohls zu ordt-
nen und zu machen, solche Beschwdrdt demme oblige, welcher den
Nutzen bezieht; anbey werden Ihr eine Grida (Aufruf) publicieren
lassen, das bey hocher Siraff und Ungnadt laut Zohlrechten, nie-
mandt den Zohll defraudieren, noch abweichen solle.

5. Wegen dem villen Abuech (Efeu), so an den Stattmauren und
Portun (Portone) sich befindet, werden Ihr den Augenschein ein-
nemmen und trachten,wie die daran nothwendige Erbesserung konte
verdinget werden, auch dannethin die Befindtnus der Sachen uns
hinderbringen.

6. Dem Zoller werden Ihr befellen, das ernstliche Nachfrag halte,
ob ihmme der Burrenzohl (Trimelzoll) laut Tariffa in Treiien an-
gegeben worden, auch nachforschen, ob die Statuten desfahls beob-
achtet, und in der Cammerrechnung der Burren (Trimel) halber
gebiihrendes verrechnet worden, und eine absonderliche Specifi-
cation der Burren, und dero Zohl hinderbringen.

7. Es oll ein jeweillender Landtschreiber zu Bellentz fiirohin wegen
den Burren (Trimel), und dero Zohll eine Specification in den Ab-
scheidt setzen, welche Ihr uns iiberbringen sollen; desswegen bey
H(errn) Landtvogt nachfragen, ob thmme die Specification der Bur-
ren, und dero Zohll seye angezeigt worden, und im Fahll solches nit
beschechen, Ihr es thuen sollen; dannethin die Fehlbahre zur Correc-
tion ziechen.
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8. Ihr werden dennen Factoren zu Bellentz sonderbar anzeigen,
das die Waaren zu sicher und beflissner Spedition durch gewohnte
Weeg und iiber unsern Pass (‘also iiber den Gotthard!) zu fiiehren zu
geben trachten; auch der Fuhrordinung in fleissiger Auffnotierung
der(e)n iiberbringenden Kauffmannswaahren nachleben, und mit
gutgwichiigem Geldt nach geordtneter Valuta die Fuhren und Seiim-
mer bezallen, widrigenfahls zur Correction wurden gezogen werden;
auch dass wochentlich den Empfang der Waaren die Factoren ein-
andern berichten; und wan die Setimmer die auffgenommene Waaren
nit selbsten iiberbringen, sie laut unserer Erkandtnus nicht bezallen,
den hinderhaltenden Lohn aber dennen Mercanten bonificieren sol-
len, mit Bedeiiten, wan sich eiissernte, das aus dennen Kass-Spallen
oder andern Kauffmannsgiiethern etwas entfrombdet, der Seiimmer
aber die Fuehr gradenwegs iiberbrichte, selbiger zu keinem Ersatz
noch Abtrag solle mégen gehalten werden; im Fahll aber die Fuehr
nit a drittura (addirittura, geradewegs) gienge, alsdan der Seiimmer
das Gestohllne oder Ermanglende zu bezallen schuldig seyn solle.

9. Die Fiihrleithe betreffend solle der Fiirleither den Durchfahren-
den solche abforderen, und welcher selbige nit abstattet, solle die
Fiirleithe doplet bezallen; wan aber einer boshafft, und frecher-
dingen die vertragte(!), in solchem Fahll solle der Landtvogt solchen
zur Correction ziechen, wohl aber zwischend den unwiissenden, und
friffentlichen Betriegeren ein Underscheidt machen.

10. Ihr werden in Obacht nemmen, ob die Schwiiheren und Pesche-
ren (Netze) aus dem Tecin (Tessin) geraumbt, damit das Wasser den
geordneten Abzug haben mage.

11. Ihr werden auch die Wohrenen im Galletto, und Carasso, und
die Graben zu Cadenazzo besichtigen, und Erforderliches verordtnen
laut Abscheidts de ao. 1710 und 1724. Vor der Abreis auch kundt-
machen, und nachforschen, ob laut oberkeitlichen Befelchen wegen
Reparierung der Wihrenen die Sachen beschechen, damit das Wasser
den Abzug habe; so es nit geschechen, werden lhr die Ungehorsam-
men zur Gehorsamme halten, und (zur) Correction ziechen; auch er-
fahren, ob der Graben zu underst bey Cadenazzo laut Abscheidts auf-
geworffen.

12. Ihr sollen auch nit mehr Andata (Ginge) ohne (be)sondere
Noth und Befelch als gewohnte drey in oberkeitlichen Késten vor-
nemmen.
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13. Ihr werden auch in Obacht nemmen, ob der Bach old Graben
bey der Chiaretta ausgeworffen, und mit und nebendt den andern
Herren Ehrengsandten trachten, wie deswegen allem mehreren be-
sorgenden Schaden vorzubiegen seye.

14. Dennen HH. ehrwiirdigen Vittern Zoccolanten und Augustini-
anern werden Ihr das gewohnte Allmuosen (ver)abfolgen lassen,
dennen HH. Benedictinern aber vor unser Ohrt die gewohnte Hono-
ranz auch geben; jedoch das Eiich die gewohnte Ehr auch bescheche.

15. Das den Statuten und oberkeitlichen Verordtnungen nit nach-
gelebt werde, der Provision halber, und in Sonderheith dem in Ver-
kauffung eint und andern Waaren zu hoch gestigen werde, werdet
Ihr die Statuten, und Ohrtstimmen desfahls erdauren, und die Fehl-
bahre zur Correction ziechen; auch nachforschen, ob der L(andt)vogt
gebiihrende Obsicht deswegen gehabt, und ob nit von den Fréombden
wider die Statuten gehandlet worden; sonsten Ihr es thun sollen, und
die Fehlbare corrigieren.

16. Auff die Klag, das die Brodt und Miggen (kleine Brote) in Bel-
lentz zu klein gemacht, und verkaufft werden, werden Ihr nach dem
Preiss des Korns den Uberschlag machen, und die Fehlbare des-
halben corrigieren.

17. Ihr werden wohl in Obacht nemmen, ob die Fiscalen und Ge-
schworne etwas neiiess Nachtheilliges wider thre Schuldigkeith bey
der Cammerrechnung einschleichen lassen, wie dan die Cammer-
rechnungen laut Statuten sollen gestelt, und abgenommen werden.

18. Weillen auch gewahret wird, das offt Condanna ('Verurteilun-
gen) beschechen, so appelliert, aber nit nach Form rechtens prose-
quiert werden, sondern stekhend bleiben, so werdet Ihr nachfor-
schen, und wan also Condanna nit prosequiert worden, sollen solche
gebiihrendt verrechnet, und den Oberkeithen begiietet werden.

19. Bey Verhiorung der Kundischafften sollen laut Statuten die 3
Geschwohrne beruffen werden; wan sie aber in gebiihrender Zeith
nit erscheinen, sollen die H(erren) Gesandten mit dem Process vort-
fahren mégen.

20. Es werden auch die Landvigt ernstlich ermahnt, sowohl in
Civill-, Criminal-, als Malefitz-Sachen ordentliche Prothocolla zu hal-
ten, auch die oberkeithlichen Schreiben, darinnen Verordtnungem
zum Bericht und Verhalt jederzeith in der Cantzlet alda zu hinder-
lassen, wie den 24. Tbre 1724 und 13. Augusti 1731 gemeinsamb ver-
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ordtnet worden; auch das iiber solche Schrifften ein Register ge-
macht, und jeweillender L(andt)vogt ein Schliissell, und ein anderer
Schliissell der L(an)dtschr(eiber) dazu haben, und das Inventarium
machen solle.

21. Die Urthlen (Urteile), so von dennen H(erren) Gsandten ge-
geben und ausgefertiget werden, sollen von dennen H(erren) Gsand-
ten underschriben, und vom Gsandten von Ury, nebent seiner Under-
schrifft, allein gesiglet werden.

22. Wegen dennen Gangen und Andata werden lhr nachfragen,
was die Statuten zugeben; derselben nach, und nit hécher sollen be-
zogen werden. Sonderlich werden Ihr Obsicht haben, das wegen
Strassbesichtigung fiir das Vall Morobia dem L(and)vogt und Officio
nit mehrers vergiitet werde, als was die Statuten foglio 91 verordinet
und reformiert worden.

23. Ihr sollen nachfragen, ob die Weislin (Waisen) laut Statuten
bevogtet, und besorget werden, und nit zulassen, dass die Geistliche
mit Vogteyen beschwahrt werden.

24. Ihr werden auch beobachten, ob die Provision wohl versorget,
und laut Inventarij vorhanden seye, weliches Inventarium Ihr uns
iberbringen, auch den Castellan ernstlich ermahnen sollen, laut
Schuldigkeith Obsorg zu haben, und die Burradori (Trimel-Fuhr-
leute) ohne Noth wegen durchfiihrenden Burren (Tramel) nit zu
schadigen.

25. Unserem Castellan werden Ihr anzeigen, dass von dennen Bur-
radori von durchfiihrenden Burren und Trani (Balken), wie seith
altem hero, von jedem 1000 Burren, seyen gleich gebunden, oder nit,
zwey Burren oder Trani fleissig nemmen, und solche saagen lassen
solle; darumb uns jihrlichen specificierte Rechnung, sowohl wegen
Kosten, als der(e)n Burren und Liden iiberschickhen.

26. Ihr werden eiich angelegen seyn lassen, das unser Schloss (zu
Bellentz) mit dennen dazu gehorigen Schlossknechten versechen
seye, und in eint old des andern Abwesenheit tauglich Leiith stellen.

27. Betreffendt die Abziig, kénnen vor unser Ohrt nit finden, das
von dennen Aussteiirungen in die Kloster der Abzug kéonne bezogen
werden, weillen die Klioster laut alter Uebung dessen befreyet ge-
wessen; jedoch wollen wir uns hierinfahls mit dennen Majores(Mehr-
heit) conformieren.
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28. Ihr werden abermahllen in dennen 3 Vogteyen kundt machen,
das lebendiges Pfandt gegen dennen Frombden und sonderlich den
Seiimmern nit linger als 4 Wochen giiltig, und also alle 4 Wochen
miisse schrifftlich erneiieret und ratificiert werden, wie dan dise
Ordtnung von allen 3 lobl. regierenden Ohrten bestittet worden.
Wass aber Bellentzer mit Bellentzern, old andere in disen 3 Vogteyen
betrifft, lassen es bey Statuten, und alter Uebung bewenden.

29. Die Spithall umb schuldige Restanzen bahr zu bezallen, old mit
authentischen Instrumenten (Kapitalbriefen) zu versicheren und zu
verzinsen, finden aller Billichkeith gemiiss; also fiir die Kirchen, und
gemeine Einkiinfften old Ansprachen in allen drey Vogteyen ver-
standen werden solle.

30. Wan jomandt fir frombde, und in specie vor die Vallonen
Vélckher angeworben, sollet IThr umb solche unerlaubte Werbungen
die Fehlbare abstraffen und solche bey hocher Krafft verbiethen.

31. Ihr werden nachforschen, ob die Prothocoll gewohntermassen
bey Handen, auch die Urthlen (Urteile) eingeschriben, indemme fiir
unser Ohrt finden, das solche prothocolliert,und zum Verhalt hinder-
lassen werden.

32. Wir bestdtten fiir unser Ohrt die Anordtnung Abscheidts de ao.
1726 das der 3te Theill der Buessen wegen sfrosierendem Zohll (Zoll-
hintergehung) dem Angeber oder Kliger gefolgen, mit der Erleiithe-
rung, das solcher 3te Theill nach Abzug der Kosten und schuldi-
gen Zohls laut Tariffa gerechnet werde; wie dan auch vor unser Ohrt
finden, das zu besserer Besoldung des Zollers ihmme statt des 5ten
Theills der 3tell von allen leidenden (eingeklagten!), und buesfilli-
gen Zohlssachen angedeiiet (angedeihen, zu gute kommen) wiirde.

33. Wir bestitten den 10. P(unct des) Abscheidts vom 14. Mertzen
1752 zu Fliiellen gehaltner 3 6hrtischen Conferenz, das gegen die un-
erlaubte Werbungen in der Landtschafft Bellentz solche Mittell und
Weeg geseiz(t) werden sollen, die da erkleckhlich seynd, derley
héschst striffliche Beginnen zu hindertreiben.

34. Solte der Rath oder die Landtschafft wider eint old andern da-
selbstigen Hindersissen wegen iiblem Betragen reclamieren, mogen
Ihr solche liederliche Leiith laut Statuten vom Landt verweisen.

35. Wir bestitten die Anordtnung Abscheidts de ao. 1754, das alle
Criminal- und Malefitz-Prothocoll in dem Amtshaus in ein Kasten
sollen gelegt, und ohne Erlaubnus eines jeweillenden L{andt)vogts
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von niemandt aus dem Ambtshaus genommen werden; nit aber in
der Meinung, das der H(err) L{andt)vogt darfiir gutstehn solle.

36. Wir ratificieren auch den Puncten Abscheidts de ao. 1754, das
in Zukunfft der aldorth auf der Allmeindt fallende s(alvo) h(onore)
Bau (mit Verlaub gesagt: Mist) nit mehrers verincantiert (verstei-
gert) un das kein abgegangnes s(alvo) h(onore) Viich gegen dortig
unsers Schloss (zu Bellentz) verlegt werde.

37. Thuen wir fiir unser Ohrt inkarieren (incaricare, beauftragen),
das dortigem Grossweibel (zu Bellentz) wegen Offnung und Be-
schliessung des kleinen Portleins an der Portun (Portone) jahrlichen
von unserem Qhrt 15 Pfundt geben werden, sofern ein jedes der iibri-
gen beiden lobl. Ohrten sich erklihrt, das demme deswegen in Zu-
kunfft auch so vill wolle gefolgen lassen; widrigen Fahls solle selbem
auch fiir dis Jahr von unserem Ohrt nichts desfahls bonificiert
werden.

38. Erachten wir fiir gut, und nothwendig, das bey der Portun das
Thor erneiieret werde; indessen sollen Ihr eiich informieren, ob
einige Gfahr in Sfrosierung (Hintergehung) des Zohls underlauffen.

39. Ihr werden mit und nebendt dennen andern H(erren) Gsand-
ten eiich informieren, wie die Valutierung der(e)n Geldtsorten in
dorten einzurichten seye, und was die Landtschafft fiir Beschwirden
wegen allzu hochen Kauff habe, welche sie schrifftlichen verfassen
sollen, damit denne Hochheithen eingelegt werden mégen; im Fahll
aber iibrige beide H( erren) Gsandten wiirkhligen den Befelch hiitten,
den Cours der(e)n Geldtsorten nach der Lauwiser Grida (Aufruf,
Norm von Lugano) einzurichten, mogen Ihr auch dazu concurrieren,
und Handt biethen.

40. Wan Florian Chicherio wegen Vogtey-Verwaltung der Jung-
frau Mol, Professin in dem Kloster St. Lucia zu Meyllandt, nit Rech-
nung abgelegt, so solle er vor Euch und iibrigen Herren Gsandten
sothann Rechnung abstatten, fahls der H(err) Ehrengsandten von
Underwalden mit einer gleichférmbigen Instruction versehen. Sodan
wan

41. gedachter H(err) Gsandter von Underwalden dahin instruier:
seyn solte, das des Haubtmann Martinellis Rechnung wegen obiger
Jungfra Mol ebenmiissig eingesechen werde, mogen Ihr auch den
disfalligen. Befelch vorkehren, jedoch nit in das Haubtgeschiifft ein-

greiffen.
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42. Wegen dem Martin Trepp von Rheinwaldt zu Bellentz ent-
wendt wordenen Fagott, und deswegen demselben sequestierter An-
forderung, werden Ihr eiich informieren, und solchem summarisches

Recht halten.

43. In betreff einer Kisten von seidenen Fazoletten, welche ent-
raubet, und nachgehns in der Landtschafft Bellentz verkaufft wor-
den, werden Ihr dem Proprietario in allwegs justizmdssig verhilfflich
seyn, damit er zu dem Seinigen gelangen moge.

44. Was die waltende Missverstindtnussen zwischend dem Herren
Ertzprister, und H(errn) Abbate Fidel Chicherio anbelangend, wer-
den Ihr trachten, solche giiettiglichen zu vereinbahren; wo nit, den-
nenselben alsdan unsere dariiber emanierte Erkandtnus voréffnen.

45. Ihr werden wegen Taxation der Kdisten in dem bekandten
Streitthandell der(e)n von Giubiasco und Vall Morobia die Sachen
helffen undersuchen, und trachten, das wegen etwan eingeschliche-
nen Informaliteten gebiihrend remediert werde.

Bollentz

46. Das der Giacomo Strazzino auss Bollentz auf der Revierer Pott-
mdssighkeith, ohne Vorwiissen desselben Landtvogts, solle gefinkh-
lichen angehalten, und nach Bollentz gefiiehrt worden seyn, werden
Ihr der Sachen eiich informieren, und wan einige Informaliteten des-
wegen vorbeygegangen, die Fehlbare zur Correction ziechen.

47. Wegen Malefitzkosten in Bollentz werden Ihr verdeiiten, das
‘selbe also moderieren, das die hoche Oberigkeithen nit schuldig blei-
ben, indemme von einigem Ersatz wir fiir unser Ohrt nichts wiissen
wollen.

48. Wegen Unanstindigkeithen mit Schreyen, einander in die Redt
fallen, auch wegen andern Unfuegen an den Landtsgmeinden und
Versamblungen, werden Ihr unser Misfallen bezeiigen, und solches
ernstlichen verbiethen. '

49. Wir finden auch erforderlich, das im Bollentz vormittag die
Rathsversamblung gehalten werde, damit alle Ungebiihr verhiietet
werde.
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Revier

50. Ihr werden nachforschen, ob die vom lobl. Sindicat verordtnete
Erbesserung der Landtsirassen, Wohrenen,und anderes seye gemacht
worden, widrigenfahls sie zur Correction ziechen, und das Notige
nochmahllen verordtnen werden.

51. Lestlichen geben wir Eiich Macht und Gwaldt, in allem andern
so appellando oder klagweis vor Eiich kommen wird, zu richten und
zu urtheillen, das dem lieben Recht und Ordtnung gemdss, wie in
allem und vorgehendem wir die klahre (Mein)ung haben, laut Statu-
ten zu thuen, und nit darwider zu gehn, wie wir dan zu FEiich alles
gute Vertrauen setzen.

Also erkanth und instruiert durch H{errn) Landtstatthalter Haubt-

mann Carl Frantz Joseph Schmidt und einen wohlweisen Rath zu
Ury, den 19. Augusti ao. 1758.

L. S.
Johann Bartholome Gerig

zu Ury Ldischr.

103



	Instruktion für den Urner Abgeordneten zum Syndikat von 1758 zu Bellenz (Bellinzona)

